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Zu klären war beim Bundesfinanzhof, ob es sich bei der 
Ratschlagerteilung schon um heilberufliche Leistungen 
handelt und inwieweit die erforderliche fachliche Qualifi-
kation der den Service Leistenden anzuerkennen ist, um 
die Umsatzsteuerfreiheit für heilberufliche Leistungen zu 
erhalten.

Der Bundesfinanzhof hat sich nicht imstande gesehen, 
diese Frage abschießend zu beurteilen und hat die Frage 
aus diesem Grunde dem EuGH vorgelegt.

GERINGFÜGIG ENTLOHNTES BESCHÄFTIGUNGSVER-
HÄLTNIS UND DIENSTWAGENGESTELLUNG

Fraglich war bislang, ob ein geringfügig entlohntes Dienst-
verhältnis mit Dienstwagengestellung einem Fremdver-
gleich standhält. Hierzu hat der BFH eine negative Ent-
scheidung getroffen.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist die Überlas-
sung eines Dienstwagens zur uneingeschränkten Privat-
nutzung ohne Selbstbeteiligung bei einem geringfügig 
entlohnten Beschäftigungsverhältnis unter Ehegatten 
fremdunüblich. Denn je geringer der Gesamtvergütungs-
anspruch des Arbeitnehmers ist, desto eher erreicht der 

Arbeitgeber die Risikoschwelle, nach der sich wegen einer 
nicht abschätzbaren intensiven Privatnutzung die Fahr-
zeugüberlassung als nicht mehr wirtschaftlich erweist, so 
der BFH in seiner aktuellen Entscheidung.

Liegt keine Fremdüblichkeit vor, sind der Lohnaufwand 
und die hierauf beruhenden Abgaben keine Betriebsaus-
gaben i.S.d. § 4 Abs. 4 EStG. 

Der BFH hat aber auch betont, dass selbst wenn das 
Dienstverhältnis einem Fremdvergleich nicht standhalte, 
das überlassene Fahrzeug dem Betriebsvermögen zuzu-
ordnen sein könne. Maßgeblich seien die tatsächlichen 
Nutzungsverhältnisse. Der BFH hat den Entscheidungs-
fall an das FG zurückverwiesen, weil es noch aufzuklären 
gilt, in welchem Umfang das Fahrzeug tatsächlich betrieb-
lich genutzt wurde. Hiervon hängt die Einordnung als Be-
triebsvermögen und die Höhe der privaten Nutzungsent-
nahme ab.

DER INLÄNDISCHE LISTENPREIS IM RAHMEN DER 1 
V.H.-REGLUNG FÜR DIE PRIVATE PKW-NUTZUNG: WEL-
CHE LISTE IST MASSGEBLICH? 

Für die Bestimmung des inländischen Listenpreises im 
Zeitpunkt der Erstzulassung ist die für Privatkunden gel-
tende Liste maßgeblich, so entschied der BFH mit Urteil 
vom 08.11.2018 (III R 13/16).

Im Entscheidungsfall betrieb der Kläger ein Taxiunter-
nehmen und ermittelte den Listenpreis nach einer be-
sonderen Preisliste für „Taxi und Mietwagen“ und setzte 
einen Wert von 37.500 EUR an. 

Der BFH sah dies anders. Heranzuziehen sind bei mehre-
ren Preisempfehlungen des Herstellers immer diejenigen, 
zu dem das Fahrzeug als Privatkunde erworben werden 
kann. Der Listenpreis lt. allgemein zugänglicher Liste be-
trug abgerundet 48.100 EUR. Dieser wurde für die Be-
steuerung der Nutzungsentnahme herangezogen.

Beachtenswert ist ferner, dass der BFH klarstellte, dass 
Taxen grundsätzlich auch für private Zwecke genutzt wer-
den können. 

ARBEITGEBER
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KOSTENABZUG FÜR BERUFSBEKLEIDUNG 

Aufwendungen für typische Berufsbekleidung sind als 
Werbungskosten abziehbar. Zur typischen Berufsbeklei-
dung gehören Kleidungsstücke, die

     als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweilige ausgeübte 
Berufstätigkeit zugeschnitten sind oder

     nach ihrer z. B. uniformartigen Beschaffenheit oder 
dauerhaft angebrachten Kennzeichnung durch Firmen- 
emblem objektiv eine berufliche Funktion erfüllen,

     wenn ihre private Nutzung so gut wie ausgeschlossen 
ist.

Demgegenüber sind Aufwendungen für bürgerliche 
Kleidung nicht abziehbar. Dies gilt selbst dann, wenn die 
bürgerliche Kleidung überwiegend, nahezu ausschließ-
lich oder ausschließlich im Beruf getragen wird. Eine Kos-
tenaufteilung kommt nach Auffassung der Finanzverwal-
tung nicht infrage.

Ein schwarzer Anzug, schwarze Blusen und schwarze 
Pullover, die sich in keiner Weise von dem unterscheiden, 
was nach allgemeiner Übung weiter Kreise der Bevölke-
rung als festliche Kleidung zu besonderen Anlässen ge-
tragen wird, sind keine typische Berufskleidung.

Dies gilt nach Auffassung des FG Berlin-Brandenburg für 
alle Berufe, daher auch (und insoweit gegen BFH) für be-
stimmte Berufsgruppen wie Leichenbestatter, Trauerred-
ner, katholische Geistliche und Oberkellner.

REISEKOSTEN: PAUSCHALE KILOMETERSÄTZE GELTEN 
BEI BAHN- UND FLUGREISEN NICHT 

Pauschale Kilometersätze sind bei auswärtiger Tätigkeit 
nicht anzusetzen, wenn die Fahrten mit der Bahn oder 
mit dem Flugzeug durchgeführt werden. 

Dies entschied das FG Hamburg mit Urteil vom 02.11.2018 
(5 K 99/16).

Zum Hintergrund: Der Gesetzgeber lässt grundsätzlich 
den Abzug der tatsächlichen Aufwendungen für Fahrt-
kosten bei Auswärtstätigkeiten zu. Der Gesetzgeber 
räumt ferner ein Wahlrecht ein, anstelle der tatsächli-
chen Aufwendungen pauschale Kilometersätze geltend 
zu machen, die sich nach den höchsten Wegstreckenent-
schädigungen nach dem BRKG bestimmen.

Der Kläger wollte dieses Wahlrecht in seinem Fall anwen-
den, da die Bahnfahrtkosten für die Auswärtstätigkeit 
niedriger als die pauschalen Kilometersätze waren. Vor 
dem FG Hamburg scheiterte er mit dieser Forderung.

Gegen diese Entscheidung ist ein Revisionsverfahren vor 
dem BFH anhängig. Vergleichbare Sachverhalte sollten 
offengehalten werden.

EHER EINE SATIRE, ABER DENNOCH ECHTER STREIT BIS 
ZUM BUNDESFINANZHOF: KANN EIN SCHULHUND ZUR 
ANNAHME VON WERBUNGSKOSTEN FÜHREN? 

Im Streitfall hat sich die Frage gestellt, ob der Schulhund 
einer Lehrerin als Werbungskosten berücksichtigt wer-
den kann, wenn der Hund im Rahmen einer tiergestütz-
ten Pädagogik eingesetzt wird.

Das Finanzgericht hat diese Frage dem Grunde nach po-
sitiv beantwortet. Das Finanzgericht hat die Kosten zu 50 
v.H. zum Werbungskostenabzug zugelassen, da der Hund 
nicht ausschließlich in der Schule eingesetzt worden ist.

Die Finanzbehörden sind mit der Entscheidung des Fi-
nanzgerichts nicht einverstanden und haben hiergegen 
Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
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Haftungsausschluss | Die in diesem Rundschreiben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

     

FÄLLIGKEITSTERMINE FÜR STEUERN UND BEITRÄGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG IN 03 FF. 2019

Steuertermin Umsatzsteuer bei Monatszahlern: 11.03.2019, 10.04.2019 und 10.05.2019

Steuertermin Lohnsteuer bei Monatszahlern: 11.03.2019, 10.04.2019 und 10.05.2019

Steuertermin Gewerbesteuer: 15.05.2019 und 15.08.2019

Steuertermin Einkommenssteuer: 11.03.2019 und 10.06.2019

Bei Scheckeinzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen. 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den 
Beitragsmonat März 2019 somit am 27.03.2019, für den Beitragsmonat April 2019 somit am 26.04.2019 und für den 
Beitragsmonat Mai 2019 somit am 29.05.2019.

VORSTEUERABZUG AUCH OHNE RECHNUNG?

Das Urteil des EuGH soll nicht dazu verführen, die nötige 
Sorgfalt bei Organisation der Eingangsrechnungen aufzu-
weichen.
Der Vorsteuerabzug ist an strenge Anforderungen ge-
knüpft. Dennoch macht eine aktuelle Entscheidung des 
EuGH für die Fälle Mut, in denen der Unternehmer die 
übliche Sorgfalt aufgewendet hat, es ihm aber dennoch 
nicht gelungen ist, sämtliche formellen Voraussetzungen 
zu erfüllen.

Soweit Sie im Rahmen von Außenprüfungen mit derarti-
gen Fragestellungen konfrontiert werden sollten, können 
Sie gemeinsam mit Ihrer Steuerberaterin/Ihrem Steuer-
berater auf der Basis dieser Entscheidung das Gespräch 
mit dem Außenprüfer suchen, um ein zufriedenstellen-
des Ergebnis zu erzielen.

   

UMSATZSTEUERZAHLER


